
Lärm durch Straßenverkehr

Karsten Sommer, Rechtsanwalt, Berlin


Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich möchte auch unter der knappen zeitlichen Maßgabe nach dem alten Motto „Schuster bleib bei deinen Leisten“ sehr schnell auf etwas kommen, was mir bei den bisherigen Beiträgen etwas zu kurz kam – die Sicht nämlich derjenigen, die es eigentlich angeht, nämlich der Betroffenen. Und bin in sofern ganz dankbar, dass für die Bereiche, mit denen ich mich zwar langjährig beschäftigen musste, aber trotzdem mich als Laien bezeichnen würde, wertvolle Vorgaben von Herrn Lottsiepen, Herrn Friedrich und Herrn Lehming geleistet wurden. 

Ich will noch einmal ein paar Stichpunkte in Erinnerung rufen, die für das, was ich jetzt sage, von großer Bedeutung sein werden. Herr Dr. Friedrich hatte als Wert für die Schwelle der gesundheitlichen Beeinträchtigung vorhin eine Tagesbelastung von 65 dB(A) angegeben und eine Nachtbelastung von 55 dB(A), entwickelt aus Studien im wesentlichen im Straßenverkehrsbereich. Herr Lehming hatte den Satz formuliert, der sehr typisch ist für die Praxis ist: „Wenn wir in Berlin Maßnahmen ergreifen, muss der Tageswert von 70 dB(A) und der Nachtwert von 60 dB(A) überschritten sein.“ Dies ist eine ganz typische Aussage für die Praxis, die natürlich den Wunsch widerspiegelt, dort einzugreifen, wo dringender Handlungsbedarf gesehen wird, aber das Machbare mit dem eigentlich Wünschenswerten zu verbinden. 

Bei meinen Vorrednern gab es noch ein paar andere Vorlagen zur Lärmbetroffenheit, für die ich auch sehr dankbar bin und an die ich gleich anknüpfen möchte. Lärm ist eine Wahrnehmungssache. Das ist ganz wichtig, weil Lärmbekämpfung auch eine Wahrnehmungssache ist.

Ich möchte das an einem Beispiel festmachen. Ich hab neulich die Antwort einer kleine Anfrage aus dem Landtag Rheinland-Pfalz auf den Tisch bekommen. Dort wurde die Frage gestellt: „Wie viele Kommunen haben denn eigentlich eine Lärmminderungsplanung aufgestellt und sie auch noch umgesetzt?“ Und dann lautete die Antwort sinngemäß – ich hab die Zahlen jetzt nicht ganz genau im Kopf: Es hätte eine Umfrage kürzlich gegeben, wobei ca. 147 Kommunen angeschrieben wurden. Nur ein Teil dieser Kommunen hat geantwortet. Aber die ganz überwiegende Mehrheit derer, die überhaupt geantwortet haben, hatten kein Lärmproblem. Sie wissen, dass das eine Frage letztendlich der Wahrnehmung ist. Lärm ist eine Wahrnehmungssache und Lärm wird oft von denen nicht wahrgenommen, die es eigentlich wahrnehmen müssten.

Insofern – und jetzt komme ich zurück auf mein eingangs genanntes Motto – bleibe ich jetzt bei meinen Leisten als Jurist und versuche einen kurzen Abriss dessen zu geben, was derzeit Regelungssystem im Straßenverkehrslärmbereich ist – mit Auslassungen notwendigerweise, angesichts der Kürze der Zeit. 

Es gibt im Wesentlichen, wenn man das systematisieren will, vier Anforderungen (siehe Anlage 1!): 

· Anforderungen an Fahrzeuge, 

· Anforderungen an den Lärmschutz in der Planung – Herr Lehming hat sich damit intensiver beschäftigt – 

· Anforderungen an den Lärmschutz bei Neu- und Ausbau von Straßen – damit darf ich mich dann etwas mehr beschäftigen, sowie 

· Lärmschutz bei bestehenden Straßen – auch das Thema von Herrn Lehming, aber darauf werde ich im Hinblick auf die Spitze, die ich eben schon gegeben habe mit den 70/60 dB(A) selbstverständlich noch einmal etwas intensiver eingehen.

Zum Stichwort „Anforderungen an Fahrzeuge“. Ich fand das sehr interessant, Herr Dr. Friedrich. Die Zahlen +/- 10 dB(A), die sie genannt haben, die im Bereich der Rollgeräusches durch bessere Reifen sozusagen als Minderungspotenzial stecken. In der juristischen Literatur herrscht weitgehend die Auffassung, dass die Anforderungen an Beschaffenheit und Betrieb von Fahrzeugen, die eine Regelungsgrundlage in § 38 BImSchG haben und zum Großteil in der Straßenverkehrszulassungsordnung ihre Umsetzung gefunden haben, auf der Umsetzung von EG-Werten beruhen. Bisher wird dieser Bereich zum Großteil in der juristischen Literatur so diskutiert: „Dort besteht kein Spielraum.“ Den Spielraum, der tatsächlich besteht – ich formuliere das bewusst so vorsichtig, weil ich der Auffassung zumindest nicht durchgängig bin – den Spielraum, der tatsächlich besteht, abzustecken, wäre sicherlich ein interessantes Thema. Ich will gleich weitergehen.

Lärmschutz in der Planung: Wir haben eine Bundesplanung im Verkehrsbereich – die Bundesverkehrswegeplanung, eine Planung, die im Augenblick auch methodisch diskutiert wird. Der Bundesverkehrswegeplanung fehlen derzeit regelungstechnisch definierte Anforderungen im Lärmbereich. 

Weiterhin haben wir die Bedarfsplanung der Länder im Verkehrsbereich. Auch den Straßenbedarfspläne der Länder fehlen definierte Anforderungen im Lärmbereich. 

Wir haben die Pflicht zur Aufstellung von Lärmminderungsplänen,
 die – Herr Lehming hat das schon sehr deutlich gesagt – von den deutschen Kommunen zur ganz überwiegenden Mehrheit schlicht ignoriert wird. Eine Rechtspflicht, die bisher keine Umsetzung findet. Ich glaube, Sie hatten die Zahl 50 bis 70 Kommunen genannt, die sich bisher an die Umsetzung der Lärmminderungsplanung gemacht haben. Viele mehr haben sich natürlich an die Lärmminderungsplanung selbst gemacht. 

Wir haben die kommunale Bauleitplanung, wo es einige rechtliche Vorgaben gibt, etwa den Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG
. Und es gibt üblicherweise angewandte Vorgaben der DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) bei der Festlegung des Schutzes von Wohngebieten vor Straßen und bei der Neuplanung von Wohngebieten bei bestehenden Straßen.
 

Schließlich gibt es das Schutzniveau der Verkehrslärmschutzverordnung, die Grenzwerte für den Neubau und Ausbau von Straßen festlegt. Die Richtwerte der DIN 18005 weichen von den Grenzwerten der Verkehrslärmschutzverordnung um 4, bzw. 9 dB(A) nachts ab und bieten damit ein erheblich höheres Schutzniveau. So liegen die Richtwerte der DIN 18004 bei 55 (A) tags und 40 dB (A) nachts, während die Verkehrslärmschutzverordnung den Grenzwert für Wohngebiete bei 59 dB(A) am Tage und 49 dB(A) in der Nacht sieht.

Und schließlich haben wir – und das ist die Regelplanung der Kommunen im Gegensatz zur Lärmminderungsplanung - eine kommunale Verkehrsplanung. Es gibt sehr viel mehr Kommunen mit einer kommunalen Verkehrsplanung als Kommunen mit einer Lärmminderungsplanung. Auch bei der kommunalen Verkehrsplanung fehlt jede definierte Anforderung an den Lärmschutz. Das führt auch teilweise zu kaum noch tragbaren Ergebnissen, wie etwa der Neuplanung von Hauptverkehrsstraßen durch irgendwelche Wohngebiete. Wobei man dann auf den Lärmschutz meist erst dann stößt, wenn es in die Umsetzung der Planung geht.

Lärmschutz bei Neu- und Ausbau von Straßen: Hier haben wir in der Regel zunächst die Anforderung, die rechtlich nicht festgelegt ist, sondern durch die Rechtsprechung
 konkretisiert werden musste. Eine Trassenauswahl muss in jedem Planungsverfahren erfolgen, meist auf vorgelagerten Stufen wie der Linienbestimmung oder dem Raumordnungsverfahren. Aber wo das fehlt, muss jedenfalls eine sachgerechte Trassenalternativenplanung erfolgen. Auch hier fehlt die Regelung zu dem, was die Rechtssprechung entwickelt hat. 

Mit einer Ausnahme: Es gibt im Immissionsschutzgesetz ein im Wesentlichen dreigliedriges Schutzsystem.
 Die erste Ebene ist die Vorgabe der Trennung von Nutzungen nach § 50 BImSchG, die zweite und dritte Ebene wird definiert durch die §§ 41, 42 BImSchG mit der Vorgabe, prioritär aktiven Lärmschutz vorzusehen und erst, wenn dieser unzureichend erscheint, auf passiven Lärmschutz und Entschädigung auszuweichen.

Wir haben dann, um den Kanon zu beenden, im Lärmschutz bei bestehenden Straßen einerseits nachträgliche Lärmschutzansprüche bei sogenannten nicht vorhersehbaren Lärmauswirkungen. Die sind im Verwaltungsverfahrensgesetz in § 75 
geregelt und werden nur und ausschließlich auf Antrag der Betroffenen überhaupt geprüft. Wir haben Verkehrsbeschränkungen aus Lärmschutzgründen nach § 45 der Straßenverkehrsordnung
 und wir haben die heute schon mehrfach angesprochene Lärmsanierung, wiederum ohne zugrundeliegende rechtliche Regelung.

Ein kurzer Problemaufriss (siehe Anlage 2). Ich hatte schon gesagt: Der Handlungsspielraum auf nationaler Ebene wird bei der Beschaffenheit von Fahrzeugen bisher überwiegend – und ich betone gerne das „überwiegend“ – verneint.

Beim Lärmschutz in der Planung hatte ich die Probleme schon etwas angedeutet. Es fehlt auf der Bundesebene, aber auch auf der Landesebene und schließlich auch auf der konkreten Planungsebene in der Regel die verkehrsträgerübergreifende Planung. Es gibt hierfür auch keine Regelungsansätze, die dem Planungsträger irgendwelche gesicherten Grundlagen an die Hand geben würden. Und es gibt hierfür erst recht keine Rechtssprechung, die sich soweit nicht vorwagt, den Planungsträgern hier irgendetwas vorzugeben. 

Es gibt keinerlei Vorgabendefinitionen für die reine Verkehrsplanung. Die kommunale Verkehrsentwicklungsplanung hatte ich schon genannt. Es fehlt jegliche inhaltliche Vorgabe „Wie gehe ich mit dem Lärmproblem in dieser sehr wichtigen und praktisch eigentlich einzig relevanten kommunalen Verkehrsplanung um?“. 

Auf das Problem der Lärmminderungsplanung möchte ich hier nicht weiter eingehen. Herr Lehming hat das etwas ausführlicher geschildert. Die Lärmminderungsplanung ist letztlich kaum hinreichend durchsetzungsfähig. Das liegt so ein bisschen sicherlich auch an den inhaltlichen Anforderungen, die gestellt werden und daran, dass sie viele Kommunen auch schlicht überfordert. Sowohl finanziell wie auch inhaltlich ist das ja ein äußerst schwieriges Gebiet, alle Lärmquellen zu untersuchen und ein Lärmminderungskonzept für die Bewältigung aller Lärmquellen zu bieten.

Lärmschutz bei Neu- und Ausbau von Straßen. Hier haben wir in den wenigen Vorschriften, die es gibt - § 50 , §§ 41, 42 des BImSchG – eine solche Vielzahl von Problemen, dass ich nur einige anreißen möchte. Wir haben ein Grundproblem. Ein Grundproblem in der Privilegierung, die nicht immer verstanden wird – zu Recht, wie ich meine – in der Privilegierung der Verkehrsträger gegenüber jeder anderen immissionsschutzrechtlich zu betrachtenden Anlage. 

Ein Beispiel: Die Verkehrsträger müssen bei der Lärmminderungsplanung jeweils nur isoliert den Lärm betrachten, der von ihrem Verkehrsweg ausgeht.
 Und noch enger, den Lärm, der von ihrem Verkehrsweg in dem räumlichen Bereich ausgeht, den ich ändere. Sobald ich 100 m von der Änderung weiter weg komme und sich der Schall nicht mehr direkt durch die Änderung ausbreitet, habe ich keinen Anspruch mehr. Was letztendlich zu ganz unverständlichen Ergebnissen für die Betroffenen führt. Nämlich dazu, dass ich 100 m vorher Lärmschutzansprüche habe und 100 m hinterher, trotz desselben Verkehrs – Stichwort Engpassbeseitigung, wenn ich irgendwo einen Engpass an einer Straße, aber auch Schienenstrecke oder sonst wo beseitige – keinen Anspruch mehr.

Die räumliche Abgrenzung ist ein ganz schwieriges Problem. Der Gesetzgeber hat es sicherlich verstanden, die Haushaltsaspekte hier im Blick zu haben. Ob er da auch den Lärmschutz ausreichend im Blick hatte, wird vielfach bezweifelt. 

Ich habe eine Reihe von weiteren Problemen. So wirken etwa Vorbelastungen nicht wie in anderen immissionsschutzrechtlichen Bereichen schutzerhöhend, in dem Sinne, dass ich auf die Gesamtbelastung abstelle und dann sage „irgendwann ist die Grenze des Zumutbaren, des Verträglichen erreicht“, sondern sie wirken im Verkehrsbereich im Gegenteil in der Regel schutzmindernd.
 Wenn ich eine Anlage habe, die Lärm verursacht, und es kommt eine zweite Anlage hinzu, ist die zweite Anlage unter Umständen unzumutbar. Weil entweder die erste schon die Lärmgrenze überschreitet oder die erste und die zweite zusammen. Dann wird die zweite nicht zugelassen oder nur mit Auflagen zugelassen. Wenn ich einen Verkehrsweg habe, betrachte ich die Anlage, die die Vorbelastung verursacht oder den Verkehrsweg, der die Vorbelastung verursacht, überhaupt nicht. Und es ist völlig egal, welche Vorbelastung ich habe. Ich kann jede Zusatzbelastung noch hinzufügen, solange ich bei der Zusatzbelastung die Grenzwerte einhalte. Was teilweise dazu führt, dass ich Anspruch auf Lärmschutz an Stellen habe, wo der Lärmschutz überhaupt nicht mehr spürbar ist.

Lärmschutz bei bestehenden Straßen: Hier gibt es eine Vielzahl von Problemen. Ich möchte hier nur die nachträglichen Ansprüche ansprechen. Nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz gibt es diese nur unter sehr engen Voraussetzungen.
 Es muss einerseits eine Planfeststellung vorangegangen sein. Es muss zum zweiten in der Regel eine erhebliche Mehrbelastung auftreten, die derzeit gleichgesetzt wird mit einer Mehrbelastung von mindestens 3 dB(A). Und es müssen entsprechende Anträge von den Betroffenen gestellt werden, die zum Teil gar nicht wissen, dass und warum sie höher belastet sind. Das alles sind Schwellen, die dazu führen, dass in der Praxis diese Ansprüche relativ wenig Bedeutung haben. Ein sehr wichtiger Punkt ist – da greif ich noch einmal die Diskussion 70/60 dB(A) von vorhin auf – die Praxis der Straßenverkehrsbehörden bei der Verkehrsbeschränkung aus Lärmschutzgründen. Diese gewährleistet regelmäßig kaum noch den Gesundheitsschutz. Das ist die Diskrepanz zwischen den 65 dB(A), die Herr Dr. Friedrich nannte, und den 70 dB(A), die Herr Lehming nannte, und die in den Richtlinien des Bundes
 als Eingriffsschwelle für straßenverkehrsbeschränkende Maßnahmen genannt ist und – und das ist noch viel schlimmer – von den Straßenverkehrsbehörden im Einzelfall angewandt wird, obwohl sie regelmäßig aufgehoben werden von den Gerichten,
 wenn es denn überhaupt vor Gericht kommt. Eine Vielzahl von Beispielen könnte das verdeutlichen, leider fehlt da so ein bisschen die Zeit.

Und damit komme ich zum Schluss zu möglichen Regelungen. Es gibt meines Erachtens ein ganz wichtiges und richtiges Konzept, das umfassend das prüft und umsetzt, was eigentlich erforderlich ist und einen sehr viel umfassenderen Ansatz hat als die relativ zersplitterte Regelung und uneinheitliche Regelung, die ich eben geschildert habe. Ich meine das Konzept des Entwurfes eines Umweltgesetzbuches,
 das durch die unabhängige Sachverständigenkommission zum Umweltgesetzbuch beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit entwickelt wurde (siehe Anlage 3). Es handelt sich um ein Gesamtkonzept der Verkehrsanlagenplanung, das den Grundsatz der Verkehrsfolgenberücksichtigung und Planungsgrundsätze auch im Hinblick auf den Lärmschutz enthält, wie etwa verkehrsträgerübergreifende Alternativenprüfung und die Berücksichtigung unerwünschter Verkehrsverlagerung. 

Der Entwurf sieht ein einheitliches Konzept des Verkehrslärmschutzes in einem einheitlichen Abschnitt verkehrsbezogener Immissionsschutz in einem Umweltgesetzbuch vor mit Anforderungen an Beschaffenheit und Betrieb von Fahrzeugen, mit der Vorgabe, dass bei Bau und Betrieb von Verkehrswegen Gefahren für die Umwelt und den Menschen durch Emissionen nicht hervorgerufen werden dürfen und Vorsorge gegen Risiken getroffen wird – also sehr viel stärkere Anforderungen eben auch im Vorsorgebereich als sie heute bestehen. 

Mit der gesetzlichen Vorgabe, wonach Gesundheitsschäden nicht entstehen dürfen. Eine Vorgabe übrigens, welche die Rechtsprechung 
heute langsam entwickelt, ich sage betont „langsam entwickelt“, weil sie sich im Straßenverkehrsbereich noch lange nicht durchgesetzt hat. 

Mit der Regelung – und das ist ein sehr empfindlicher Punkt, auch wenn er oft zu kurz kommt – einer Entschädigung, die an die Wertminderung des Grundstückes durch die Verkehrsanlage anknüpft, und nicht wie heute nur einen Bruchteil der Wertminderung des Grundstückes als Entschädigung gewährt.

Mit einer einheitlichen Rechtsgrundlage für nachträgliche Anordnung. Nicht nur, wenn ich eine Straße in Betrieb nehme, sondern auch, wenn ich sie in Betrieb habe, muss ich mich bestimmten Zumutbarkeitswerten stellen und dafür sorgen, dass sie eingehalten werden. Wobei sowohl bauliche Maßnahmen, wie auch sonstige Vorkehrungen und Verkehrsbeschränkungen als Maßnahmen in Betracht kommen. Mit einer Vereinheitlichung des Schutzsystems durch Angleichung der Vorschrift über die nachträgliche Anordnung an das Schutzsystem bei Bau und Betrieb. Ich habe also durchgängig bei Verkehrswegen das gleiche Schutzniveau, was ich heute eben gerade nicht habe. 

Mit der Schaffung einer Rechtsgrundlage für eine Straßenverkehrsabgabe, um auch andere Anreize zu bieten, um auch das, was Herr Friedrich als besonders wünschenswert dargestellt hat, auf anderem Wege durchsetzen zu können.

Mit der Schaffung einer Rechtsgrundlage, um von dem Verkehrsträger die Ermittlung von Art und Umfang von Emissionen verlangen zu können, um erst einmal eine Grundlage zu haben, um dieses Schutzlevel auch überprüfen zu können und eine Reihe von anderen Anforderungen. 

Es gibt sicherlich noch weiteren Handlungsbedarf, den man insbesondere im straßenverkehrsrechtlichen Bereich sehen kann – wie das Stichwort „Diskrepanz zwischen 65 dB(A) als Gesundheitsgefährdungsschwelle und 70 dB(A) als Eingriffsschwelle der Straßenverkehrsbehörden“. Und es gibt das Stichwort, das meines Erachtens sehr schädliche Stichwort - vom Bundesverwaltungsgericht
 vor einiger Zeit geprägt - der „Privilegienfeindlichkeit des Straßenverkehrsrechtes“, das es zwar erlaubt Nachtfahrverbote für lärmarme LKW zu verhängen, das aber weitergehende Differenzierungen innerhalb der sogenannten lärmarmen LKW und lärmarmen PKW zum Teil nicht mehr zulässt. Dieses Stichwort macht deutlich, dass das Straßenverkehrsrecht auch der Revision bedarf, wenn man einen effektiven Verkehrslärmschutz sicher stellen möchte.

Anlage 1 

1. Schutz vor  Straßenlärm nach geltendem Recht

	Anforderungen an Fahrzeuge
	Lärmschutz in der Planung
	Lärmschutz bei Neu- und Ausbau von Straßen
	Lärmschutz bei bestehenden Straßen

	§ 38 BimSchG: Beschaffenheit und Betrieb sollen gewährleisten, dass keine schädlichen Umwelteinwirkungen entstehen

Grenzwerte sind EG-einheitlich festgelegt
	- Keine definierten Anforderungen an Bedarfsplanung des Bundes (einschließlich Bundesverkehrswegeplan) und der Länder

- Lärmsanierung bei schädlichen Umwelteinwirkungen durch mehrere Lärmquellen mit Hilfe von Lärmminderungsplänen, 

§ 47a BImSchG

- Kommunale Bauleitplanung: Lärmschutz durch Anwendung des Trennungsgrundsatzes, § 50 BImSchG und der Richtwerte der DIN 18005 bei der Festlegung des Schutzniveaus neuer Wohngebiete bzw der um jeweils 4 dB(A) höheren Grenzwerte der 16.BImSchV bei der Planung von Bau oder Änderung von Strassen

- Keine definierten Anforderungen an kommunale Verkehrsentwicklungsplanung
	- durch auch am Immissionsschutz orientierte Auswahl von Trassenalternativen in der Regel auf der Zulassung vorgelagerten Planungsstufen, wie Linienbestimmung und Raumordnungsverfahren

- durch die Trennung von Nutzungen, § 50 BImSchG

- durch die Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen nach §§ 41, 42 BImSchG i.V.m. der 16.BImSchV 

„Lärmvorsorge“
	- nachträgliche Lärmschutzansprüche bei nicht vorhersehbaren Lärmwirkungen bei planfestgestellten Straßen nach § 75 VwVfG auf Antrag

- Verkehrsbeschrän-kungen aus Lärmschutzgründen nach § 45 StVO

- „Lärmsanierung“ bei besonders belasteten Straßen


Anlage 2 

2. Probleme des Schutzes vor Straßenlärm

Kein einheitliches Konzept – strukturelle Mängel – gesetzliche Regelung der Lärmsanierung wird seit langem für erforderlich gehalten - im Straßenverkehrsrecht auch Vollzugsmängel

	Anforderungen an Fahrzeuge
	Lärmschutz in der Planung
	Lärmschutz bei Neu- und Ausbau von Straßen
	Lärmschutz bei bestehenden Straßen

	Handlungsspielraum auf nationaler Ebene wird überwiegend verneint


	- Verkehrsträger-übergreifende Planung fehlt

- Fehlende Vorgaben für die gesamte „reine“ Verkehrsplanung

- Lärmminderungs-planung kaum hinreichend durchsetzungsfähig – von der BimSchG-Novellierung ausgenommen
	- Berücksichtigung nur der Emissionen des zu ändernden/neu zu bauenden Verkehrswegs – Gesamtbelastungen dürfen Grenzwerte weit übersteigen

- Enge räumliche Grenzen der Schutzansprüche – nur im unmittelbaren Einwirkungsbereich einer Änderung – Verkehrserhöhungen durch bauliche Änderungen 100 Meter weiter bleiben unberücksichtigt - Verkehrsverlagerungen bleiben unberücksichtigt

- Vorbelastungen wirken schutzmindernd 

- Entschädigung für Grundstückswertmin-derung auf einen Bruchteil der tatsächlichen Wertminderung beschränkt – Grundstückseigentümer tragen Folgekosten der Strasse als Ausdruck der Sozialbindung des Eigentums
	- nachträgliche Ansprüche nur unter engen Voraussetzungen und nur bei planfestgestellten Straßen

- Praxis der Straßenverkehrsbehörden bei Verkehrsbeschränkungen aus Lärmschutzgründen gewährleistet regelmässig kaum noch den Gesundheitsschutz

- Privilegierungen scheitern z.T. an der „Privilegienfeindlichkeit“ des Straßenverkehrsrechts

- gesetzliche Anspruchsgrundlage für „Lärmsanierung“ fehlt


Anlage 3

3. Reformüberlegungen

Konzept des UGB-KomE:

·  Konzept der Verkehrsanlagenplanung mit Grundsatz der Verkehrsfolgenberücksichtigung und Planungsgrundsätzen, die etwa die Verkehrsträgerübergreifende Alternativenprüfung und die Berücksichtigung unerwünschter Verkehrsverlagerung vorgeben (§§ 530 ff)

· einheitliche Regelung des Verkehrslärmschutzes in einem Abschnitt „Verkehrsbezogener Immissionsschutz“ mit

· Anforderungen an Beschaffenheit und Betrieb von Fahrzeugen

· Der Vorgabe, dass bei Bau und Betrieb von Verkehrswegen Gefahren für die Umwelt und den Menschen durch Immissionen nicht hervorgerufen werden dürfen und Vorsorge gegen Risiken zu treffen ist

· Gesetzlicher Vorgabe, wonach Gesundheitsschäden nicht entstehen dürfen
· Regelung einer Entschädigung, die an die Wertminderung des Grundstücks durch die Verkehrsanlage anknüpft

· Einheitlicher Rechtsgrundlage für nachträgliche Anordnungen gegen schädliche Immissionen oder zur Vorsorge gegen Risiken, wobei sowohl bauliche Maßnahmen und sonstige Vorkehrungen wie auch Verkehrsbeschränkungen in Betracht kommen

· Vereinheitlichung des Schutzsystems durch Angleichung der Vorschrift über nachträgliche Anordnungen an das Schutzsystem bei Bau und Inbetriebnahme mit der Reihenfolge: aktiver Schutz – passiver Schutz – Entschädigung

· Schaffung einer Rechtsgrundlage für eine Straßenverkehrsabgabe
· Schaffung einer Rechtsgrundlage, um vom Träger eines Verkehrsweges die Ermittlung von Art und Umfang der Immissionen zu verlangen

· Vorgabe eines Maßnahmenprogramms zur Abstimmung von nachträglichen Anordnungen

· Schaffung einer Verordnungsermächtigung zur Festlegung technischer Anforderungen und erforderlicher Maßnahmen an baulichen Anlagen zum Schutz vor schädlichen Immissionen

· Erweiterung der Lärmminderungsplanung auf die Vorsorge vor Risiken und auf einzelne Geräuschquellen

Anlage 4

4. weiterer Handlungsbedarf – einige Schwerpunkte

· Schaffung von Standards, wie für den Bundesverkehrswegeplan unverbindlich praktiziert, in verbindlicher Form für Bundes-, Landes- und kommunale Ebene besonders für eine Verkehrsfolgenabschätzung (welche Folgen hat das Strassenprojekt für das Strassennetz im Hinblick auf den Verkehrslärm?); Anknüpfungspunkt könnte die Pflicht zur Umsetzung der Plan-/Programm-UVP-Richtlinie (SUP-Richtlinie) der EU bis Mitte 2004 sein

· Umsetzung der Pflicht zur Lärmminderungsplanung und Beachtung in der kommunalen Verkehrsplanung

· Ausnutzung der Spielräume von Strassenbaulastträger, Kommune (bei Planung durch Bebauungsplan) und Planfeststellungsbehörde zur Berücksichtigung von Auswirkungen auf die Gesamtlärmbelastung und Auswirkungen auf das Strassennetz

· Änderung von Straßenverkehrsgesetz – StVG - und Straßenverkehrsordnung – StVO – mit dem Ziel, die „Privilegienfeindlichkeit“ abzuschaffen und Verkehrsbeschränkungen zur Risiko-Vorsorge, zur Umsetzung von Lärmminderungs- und Verkehrsplanungen zu erleichtern

· Änderung der VwV zu § 45 StVO und Anpassung der Praxis der Strassenverkehrsbehörden an die Rechtslage
� Vgl. BVWP 92, Hrsg.: Der Bundesminister für Verkehr, Bonn, 1992, der Grundlage für die gesetzlichen Bedarfsfeststellungen im Fernstraßenausbaugesetz und dem Bundesschienenwegeausbaugesetz – jeweils im Zusammenhang mit einem sog. Bedarfsplan – bildet, vgl. etwa BVerwG vom 08.01.1997 – 11 VR 30/95 – NuR 1998, 221.


� Die Aufstellungspflicht ergibt sich unmittelbar aus dem Wortlaut des § 47a BImSchG.


� Vgl. grundlegend zu § 50 BImSchG, wonach störende Nutzungen von schutzbedürftigen Nutzungen zur Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen zu trennen sind, BVerwG vom 28.01.1999 – 4 C N 5/98 – BVerwGE 108, 248.


� Vgl. zur Anwendung der DIN 18005 etwa OVG Koblenz vom 13.06.2002 - 1 C 11646/01.


� Vgl. grundlegend zu der Aufforderung an die Prüfung der Trassenvarianten etwa BVerwG vom 24.09.97 – 4 VR 21/96 – NVwZ-RR 1998, 297.


� Vgl. dazu etwa BVerwG vom 28.01.1999 – 4 CN 5/98 – BVerwGE 108, 248; OVG Münster v. 05.10.2000 – NVwZ-RR 2001, 432.


� Vgl. zum Inhalt der gesetzlich in § 41 Abs. 2 BImSchG vorgesehenen Verhältnismäßigkeitsprüfung BVerwG vom 05.03.1997 – 11 A 25/95 – BVerwGE 104, 123.


� Vgl. hierzu und zur Abgrenzung gegenüber anderen Ansprüchen BVerwG vom 22.11.2000 – 11 C 2/00 – BVerwGE 112, 221.


� Vgl. hierzu aus der Rechtsprechung etwa Bay. VGH vom 14.11.2000 – 11 B 00.1339 – juris; BVerwG vom 18.10.1999 – 3 B  105/99 – NZV 2000, 386; Bay. VGH vom 26.11.1998 – 11 B 95.2934 – juris; OVG Berlin vom 18.11.1998 – 1 B 80.95 – ZUR 1999, 164; VG Berlin vom 08.10.1988 – 27 A 313.94 – NuR 2001, 110.


� Vgl. etwa BVerwG vom 21.03.1996 – 4 C 9.95 – BVerwGE 100,1.


� Vgl. etwa OVG Lüneburg vom 21.06.2000 – 7 K 3716/98 – NVwZ 2001, 99 und zu einer Ausnahme bei vielen baulichen Änderungen an einer Strecke, die diese insgesamt als den geänderten Verkehrsweg erscheinen lassen VGH München vom 05.03.1996 – 20 B 92.1055 – NVwZ-RR 1997, 159.


� Vgl. etwa BVerwG vom 21.03.1996 – 4 C 9/95 – BVerwGE 100, 1 zur Unterscheidung von Immissionsschutz bei Anlagen; BVerwG vom 31.01.2001 – 11 A 6.00 – NVwZ-RR 2001, 653; BVerwG vom 13.11.2001 – 9 B 57.01 – NVwZ-RR 2002, 178.


� Vgl. zu den Schwierigkeiten der Durchsetzung nachträglichem Lärmschutzes etwa BVerwG vom 23.04.1997 – 11 A 17/96 – NVwZ 1998, 846.


� Vorläufige Richtlinien für straßenverkejrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm (Lärmschutz-Richtlinien-StV) vom 6.11.1981.


� vgl. oben Fn.9


� Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Hrsg.), Umweltgesetzbuch (UGB-KomE), Entwurf der Unabhängigen Sachverständigenkommission zum Umweltgesetzbuch beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz uind Reaktorsicherheit, Berlin 1998.


� Vgl. etwa BVerwG vom 21.03.1996 – 4 C 9/95 – BVerwGE 101, 1; VGH Mannheim vom 28.01.2002 – 5 S 2378/99 – juris.


� BVerwG vom 15.02.2000 – 3 C 14/99 – NJW 2000, 2121.
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